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Stellungnahme zur Novelle der AVBFernwärmeV  

in der Entwurfsfassung vom 28.11.2024 

 

Sehr geehrt Damen und Herren, 

 

wir, die Initiative „Wärmewende durch Geothermie“, wenden uns heute in 

Abstimmung mit dem Bundesverband Geothermie im Rahmen der erneuten 

Anhörung zum aktuellen Entwurf der Novellierung der AVBFernwärmeV an Sie. 

In unserer Initiative bündeln wir die Interessen namhafter Geothermiebetreiber, 

angeschlossener Verbände und weiterer Branchenteilnehmer. 

 

Schon in der ersten Konsultationsrunde haben wir über den Bundesverband 

Geothermie unsere Sichtweisen eingebracht, möchten mit diesem Schreiben 

aber aufgrund der Dringlichkeit auch nochmals separat Stellung beziehen. 

 

In beiliegender Übersicht haben wir eine ganze Reihe von Anregungen und 

Hinweisen zu verschiedenen Paragrafen aufgeführt, die wir für eine erfolgreiche, 

weil auf breiter Akzeptanz basierender Novellierung erforderlich halten. Zentral 

sehen wir den Hinweis auf die Regeln zur Preisgestaltung entlang des § 24. 

 

In persönlichen Gesprächen unserer Mitglieder in den letzten Wochen und 

Monaten mit Vertretern des BMWK haben wir stets darauf hingewiesen, dass 

die angedachte Neufassung des § 24 für die Fernwärmeversorger mit 

erheblichem Anteil von Erneuerbaren Energien im Gesamtenergiemix 

deutliche Gefahren bis hin zu existenziellen Risiken birgt. Der Knackpunkt 

ist hierbei die vorgeschriebene Regel eines 50 % Anteils des über den 

vorgegebenen Index ableitbare, fossil dominierten Marktelements in der 

Ausgestaltung der Preisanpassungsformel im Arbeitspreis. 

 

So können Versorger mit einem hohen, fossilen Anteil sowohl im Kostenelement 

wie auch im Marktelement bequem entlang der tatsächlichen Preisentwicklung 

fossiler Brennstoffe gleiten und gehen dabei kein wirtschaftliches Risiko ein. 

Versorger mit hohem bin hin zu ausschließlichem Erneuerbaren Energiemix trifft 

genau das umgekehrte Los. 
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Das Marktelement droht bei stark sinkenden Preisen auf den Rohstoffmärkten 

eine Preisanpassung zu erzwingen, die existenzbedrohend sein kann. Bei stark 

steigenden Rohstoffpreisen würde die Neuregelung die Preise solcher Versorger 

ohne Bezug auf die tatsächliche Erzeugungs- und Bezugssituation nach oben 

katapultieren.  

 

Aus eigener Erfahrung wissen wir, das Letzteres auf absolutes Unverständnis 

bei den Kunden führt, die sich ja gerade für Erneuerbare Energien und gegen 

eine fossile Wärmeversorgung entschieden haben. Verbraucherschutz heißt für 

uns nicht nur für eine transparente und nachvollziehbare Preisentwicklung zu 

sorgen, sondern auch dem Kunden das Vertrauen zu geben, dass er das erhält, 

was er gekauft hat. 

 

In diesem Sinne ist unsere wesentliche Forderung, das Marktelement 

vollständig aus der Preisanpassung zu eliminieren, da es in seiner 

Bedeutung und Steuerungsabsicht aus der Zeit gefallen ist. Wir verweisen an 

dieser Stelle nochmals auf die deckungsgleichen Aussagen des 

Bundesverbands Geothermie in dessen Stellungnahme vom 20.08.2024 sowie 

in dessen Schreiben an das BMWK, Herrn Maaß vom 02.10.2024. 

 

Wir freuen uns auf den weiteren Dialog mit Ihnen!  

 

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar. Mobil direkt unter: +49 171 30 58 419 oder 

per E-Mail an: w.geisinger@geothermie-unterhaching.de. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Wolfgang Geisinger Andreas Lederle  Helmut Mangold 
 

Geschäftsführer Geothermie  Geschäftsführer  Geschäftsführer 

Unterhaching GmbH & Co.KG Erdwärme Grünwald GmbH Innovative Energie für Pullach GmbH 
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